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VEREINTE Verteilung
NATIONEN ALLGEMEIN

S/RES/1162 (1998)
Sicherheitsrat 17. April 1998

RESOLUTION 1162 (1998)

verabschiedet auf der 3872. Sitzung des Sicherheitsrats
am 17. April 1998

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweisauf seine Resolutionen 1132 (1997) vom 8. Oktober 1997 und 1156
(1998) vom 16. März 1998 sowie die Erklärung seines Präsidenten vom 26. Februar 1998,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs vom 18. März 1998
(S/1998/249),

1. begrüßtdie Anstrengungen, die der demokratisch gewählte Präsident Sierra
Leones seit seiner Rückkehr am 10. März 1998 sowie die Regierung Sierra Leones unternom-
men haben, um friedliche und sichere Bedingungen in dem Land wiederherzustellen, eine
wirksame Verwaltung und den demokratischen Prozeß wiedereinzuführen und die Aufgabe
des Wiederaufbaus und der Normalisierung anzugehen;

2. lobt die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) und
ihre in Sierra Leone im Einsatz befindliche Militärbeobachtergruppe (ECOMOG) für die
wichtige Rolle, die sie bei der Unterstützung der in Ziffer 1 genannten Ziele im Zusammen-
hang mit der Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit wahrnehmen;

3. betontdie Notwendigkeit, die nationale Aussöhnung in Sierra Leone zu fördern,
und legt allen Parteien im Landenahe, zur Verwirklichung dieses Ziels zusammenzuarbeiten;

4. nimmtmit GenugtuungKenntnisvon den Schritten, die der Generalsekretär
unternommen hat, um das Büro seines Sonderbotschafters in Freetown mit der in seinem
Bericht vom 18. März 1998 vorgeschlagenen Zielsetzung mit dem erforderlichen Zivil- und
Militärpersonal zu verstärken;
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5. genehmigtmit sofortiger Wirkung die Entsendung von bis zu zehn Verbin-
dungsoffizieren und Sicherheitsberatern der Vereinten Nationen für einen Zeitraum von
höchstens 90 Tagen nach Sierra Leone, im Einklang mit Ziffer 44 des Berichts des General-
sekretärs vom 18. März 1998, mit dem Auftrag, unter der Aufsicht des Sonderbotschafters des
Generalsekretärs tätig zu sein, in enger Abstimmung mit der Regierung Sierra Leones und der
ECOMOG vorzugehen, über die militärische Lage in dem Land zu berichten, den
Planungsstand der ECOMOG zu ermitteln und bei der Fertigstellung der Pläne für künftige
Aufgaben behilflich zu sein, wie bei der Bestimmung der zu entwaffnenden ehemaligen
Kombattanten und bei der Ausarbeitung eines Abrüstungsplans, sowie andere damit zusam-
menhängende Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen, die in den Ziffern 42, 45 und 46 des
Berichts des Generalsekretärs vom 18. März 1998 genannt werden;

6. begrüßtdie zwischen dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs, der Regierung
Sierra Leones und der ECOMOG stattfindenden Gespräche über die weitere Ausarbeitung und
Umsetzung des Einsatzkonzepts der ECOMOG sowie die Absicht des Generalsekretärs, sich
mit weiteren Empfehlungen über eine in diesem Zusammenhang mögliche Dislozierung von
Militärpersonal der Vereinten Nationen erneut an den Rat zu wenden, undbekundet seine
Absicht, diese Empfehlungen zu prüfen und rasch einen Beschluß darüber zu fassen;

7. fordert alle Staaten und internationalen Organisationennachdrücklich auf, Sierra
Leone in Antwort auf den am 3. März 1998 ergangenen konsolidierten interinstitutionellen
Beitragsappell dringend humanitäre Hilfe zu gewähren;

8. ermutigtalle Staaten und internationalen Organisationen, die längerfristigen
Aufgaben des Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung und Entwick-
lung in Sierra Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken;

9. fordert alle Staatennachdrücklich auf, Beiträge an den zur Unterstützung
friedensichernder und damit zusammenhängender Tätigkeiten in Sierra Leone geschaffenen
Treuhandfonds zu entrichten sowie technische und logistische Unterstützung zu gewähren, um
der ECOMOG bei der weiteren Wahrnehmung ihrer Friedenssicherungsfunktion behilflich zu
sein;

10. ersuchtden Generalsekretär, dem Sicherheitsrat innerhalb der in Ziffer 16 der
Resolution 1132 (1997) vorgesehenen Fristen regelmäßig Bericht zu erstatten, namentlich über
die Tätigkeit der in Ziffer 5 genannten Verbindungsoffiziere und Sicherheitsberater sowie über
die Arbeit des Büros seines Sonderbotschafters in Sierra Leone;

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben.
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